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 Haushaltssatzung  
 

der Stadt Burgdorf für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Burgdorf in der Sitzung am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird 
 

  2021 2022 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    
1.1 der ordentlichen Erträge auf 70.456.700 € 70.458.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 81.992.300 € 84.847.100 € 
    
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 159.000 € 4.149.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 0 € 
    
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 67.585.600 € 68.064.900 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

auf 
75.828.400 € 79.096.200 € 

    
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.935.400 € 11.512.300 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 21.083.300 € 44.085.300 € 
    
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 18.147.900 € 33.502.100 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 2.552.000 € 4.406.600 € 

festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 88.668.900 € 113.079.300 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 99.463.700 € 127.588.100 € 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 18.147.900 € (2021) bzw. 32.573.000 
€ (2022) festgesetzt. 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 66.272.000 € (2021) bzw. 11.430.000 € 
(2022) festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,00 € 
festgesetzt. 
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§ 5 
 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für die 
Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
          (Grundsteuer A) 

490 v. H. 

1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 540 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  470 v. H. 

 
§ 6 

 
 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 
NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr je Produktkonto 10.000 € nicht überschreiten. 
 
Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 125.000 € festgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 

Burgdorf, den 10.12.2020 …………………………………… 
 (Pollehn) 
 Bürgermeister 
  
 


